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FAQ - Kfz

WEITER INFORMATIONEN

Alles zum Thema Kfz und Fahrtkosten auf einem Blick

1. Wie kann die betriebliche Nutzung des Kraftfahrzeugs nachgewiesen werden?

2. Angemessenheit eines Kraftfahrzeugs

3. Sollich bei meinem Auto, das ich in meinem Unternehmen benutze, die Pauschalen oder die tat-

sdchlichen Kosten verrechnen?

4. Welche steuerlichen Einschrdnkungen muss ich beachten, wenn das Kfz im Betriebsvermdgen ist?

B. Welche steuerlichen Besonderheiten sind zu berlcksichtigen, wenn das Kfz im Privatvermégen ist?

6. Wie kann nachgewiesen werden, zu welchem Anteil das Kfz fiir betriebliche Fahrten einerseits und

zu privaten Fahrten andererseits verwendet wird?

7. Wie wird der private Nutzungsanteil berechnet?

8. Ich will meinem Arbeitnehmer einen Firmen-Pkw zur Verfiigung stellen. Wie stelle ich den Privatan-

teil fest?

Wie kann die betriebliche Nutzung des Kraftfahrzeugs
nachgewiesen werden?

Ob ein Kfz dem Privat- oder Betriebsvermdgen zugerechnet wird, héingt vom Ausmal3 der betriebli-
chen Nutzung ab. Wird das Fahrzeug zu mehr als 50 % betrieblich genutzt, so zdhlt es zum
Betriebsvermdgen. Bei einer betrieblichen Nutzung von bis zu 50 % und zu mindestens 10 % privat,
kann das Kfz dem Privatvermdgen oder dem Betriebsvermdgen zugerechnet werden (gewillklrtes
Betriebsvermdgen). Bei einer Privatnutzung von mehr als 90 % ist es zwingend dem Privatverméo-
gen zuzurechnen.

Der Steuerpflichtige muss selbst darlegen und glaubhaft machen, in welchem Ausmal er das Kfz
betrieblich nutzt. Die Finanzverwaltung akzeptiert diesen Nachweis grundsatzlich in jeder geeigne-
ten Form. Zul@ssig sind u. a. Eintragungen in Terminkalendern, die Abrechnung gefahrener Kilome-
ter gegenulber den Auftraggebern, Reisekostenaufstellungen und andere Abrechnungsunterlagen.
Kann der Steuerpflichtige keine solchen Unterlagen vorlegen, kann der Nachweis auch anhand
formloser Aufzeichnungen Uber einen représentativen zusammenhdngenden Zeitraum (i.d.R. 3
Monate) erbracht werden (BMF-Schreiben vom 7.7.2006 IV B 2 -S 2177 - 44/06 BStBI 2006 | S.
446).

Ergibt sich aber bereits aus der Art und dem Umfang der Tatigkeit des Steuerpflichtigen, dass das
Kfz zu mehr als 50 % betrieblich genutzt wird, ist kein Nachweis der betrieblichen Nutzung ist not-
wendig. Das ist z. B. bei typischer Reisetdtigkeit oder Ausiibung einer rdumlich ausgedehnten
Tatigkeit (etwa bei Taxiunternehmerinnen und Taxiunternehmern, Handelsvertreterinnen und Han-
delsvertretern, Handwerkerinnen und Handwerkern der Bau- und Baunebengewerbe, Landtierarz-
tinnen und Landtierdérzten) der Fall.
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Wurde der betriebliche Nutzungsumfang des Kfz einmal dargelegt, gilt dieser Nachweis auch flr
folgende Veranlagungszeitrdume, soweit sich keine wesentlichen Verdnderungen in der Art und
dem Umfang der Tatigkeit oder bei den Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstdtte ergeben.

Angemessenheit eines Kraftfahrzeugs

Grundsdatzlich ist dem Unternehmer nicht vorgeschrieben, welches Kraftfahrzeug er sich fir seine
berufliche Tdatigkeit anschafft. Eine Angemessenheitsprifung gibt es nach deutschem Einkommen-
steuerrecht nicht. Jedoch kann die Finanzverwaltung bei extrem teuren Luxusautos eine Angemes-
senheitsprifung gemaf § 4 Abs. 5 Nr. 7 EStG vornehmen. Danach dirfen solche Ausgaben den
steuerlichen Gewinn nicht mindern, die die Lebensfiihrung des Steuerpflichtigen oder anderer Per-
sonen berihren, soweit sie nach allgemeiner Verkehrsauffassung als unangemessen anzusehen
sind.

In zwei beispielhaften Verfahren hat das FG Hamburg den Vorsteuerabzug fur die Anschaffung von
Luxusfahrzeugen abgelehnt (FG Hamburg, Urteil v. 11.10.2018 - 2 K 116/18 sowie v. 27.09.2018 - 3
K 96/17, jeweils rkr.). Im ersten Fall (2 K 116/18) ging es um den Vorsteuerabzug fiir die Anschaf-
fung eines Lamborghini Aventador (Bruttokaufpreis € 298.475,00) durch ein Reinigungsunterneh-
men. Im zweiten Fall (3 K96/17) ging es um die Vorsteuer fur einen Ferrari California (Bruttokauf-
preis € 182.900,00).

Soll ich bei meinem Auto, das ich in meinem Unternehmen
benutze, die Pauschalen oder die tatsdchlichen Kosten
verrechnen?

Das Kilometergeld oder die tatsdchlichen Kosten kénnen dann verrechnet werden, wenn sich das
Auto im Privatvermdgen befindet. Wird das Auto dem Betriebsvermdgen zugerechnet, konnen nur
die tatsachlichen Aufwendungen angesetzt werden.

ZULASSIGKEIT DER 1-%-METHODE

Die Anwendung der 1-%-Pauschalmethode ist nur zuldssig, wenn das Kfz zu mehr als 50 %
betrieblich genutzt wird. Bei der Berechnung des betrieblich genutzten Anteils sind Fahrten zwi-
schen Wohnung und Betriebsstdtte oder Familienheimfahrten dem betrieblichen Teil zuzurechnen
(vgl. BMF-Schreiben vom 7.7.2006 IV B 2 -S 2177 - 44/06 BStBI 2006 | S. 446).

Hinweise:

Ist die Anwendung der 1-%-Methode mangels einer liberwiegend betrieblichen Nutzung nicht
zuldssig, ist der private Nutzungsanteil anhand der darauf entfallenden Kosten anzusetzen. Zur
Ermittlung des privaten Nutzungsanteils muss in diesem Fall ein Fahrtenbuch gefiihrt werden. Die
gesamten angemessenen Kraftfahrzeugaufwendungen sind dann Betriebsausgaben und der pri-
vate Nutzungsanteil ist als Entnahme gemdR § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 1 EStG zu erfassen. Die Entnah-
me ist mit dem auf die nicht betrieblichen Fahrten entfallenden Anteil an den Gesamtaufwendun-
gen flr das Kfz zu bewerten (BMF-Schreiben vom 7.7.2006 IV B 2 -S 2177 - 44/06 BStBI 2006 | S.
446)




Die Uberlassung eines Kfz auch zur privaten Nutzung an eine Arbeitgeberin bzw. einen Arbeitneh-
mer stellt fir den Steuerpflichtigen (Arbeitgeber) stets eine vollumféangliche betriebliche Nutzung
dar, so dass die 1-%-Pauschale in jedem Fall angewendet werden kann.

Welche steuerlichen Einschréinkungen muss ich beachten, wenn
das Kfz im Betriebsvermégen ist?

Wird ein Kfz dem Betriebsvermdgen zugerechnet, so sind als Aufwendungen fir den Betrieb des
Kfz neben den laufenden Betriebskosten (Benzin, Reparaturen, Versicherung) auch die Absetzung
fir Abnutzung (AfA) anzusetzen.

Welche steuerlichen Besonderheiten sind zu berucksichtigen,
wenn das Kfz im Privatvermogen ist?

Fur ein Kfz, das sich im Privatvermégen des Steuerpflichtigen befindet, braucht bei der Einkommen-
steuer kein Privatanteil angesetzt werden. Aufwendungen fiir die betrieblich veranlassten Fahrten
koénnen steuerlich wie folgt geltend gemacht werden:

Pauschalsatz von € 0,30 je gefahrenem Kilometer

Individueller Kilometersatz nach der Fahrtenbuchmethode. Dieser errechnet sich durch Division der
tatsdchlichen Kosten durch die Gesamtfahrleistung. Der individuelle Kilometersatz ist flr jeden aus
betrieblichen Griinden zuriickgelegten Kilometer anzusetzen, fir Fahrten zwischen Wohnung und
Betrieb setzt die Arbeitnehmerin bzw. der Arbeitnehmer die Entfernungspauschale an. Bei Unter-
nehmerinnen und Unternehmern gilt die Fahrt als betriebliche Fahrt.

Wird der Kilometer-Pauschalsatz von € 0,30 abgesetzt, sind damit sidmtliche Aufwendungen (auch
Maut- und Parkgebtiihren) abgegolten. Nur etwaige auRergewdhnliche Kosten (nicht voraussehbare
Reparaturen, Unfallschdden) kénnen gegebenenfalls zusdtzlich zum Kilometergeld geltend
gemacht werden (H 9.5 LStH 2023).

Wie kann nachgewiesen werden, zu welchem Anteil das Kfz fur
betriebliche Fahrten einerseits und zu privaten Fahrten
andererseits verwendet wird?

Der Nachweis der Fahrtkosten kann mittels eines Fahrtenbuches bzw. durch andere Aufzeichnun-
gen, die eine verldssliche Beurteilung ermdglichen, erbracht werden. Aus dem laufend gefihrten
Fahrtenbuch miissen das Datum der betrieblichen Fahrt, Kilometerstand jeweils am Beginn und am
Ende der betrieblichen Fahrt, Reiseziel (Firmenadresse, Adresse Geschdftspartner) sowie Zweck
jeder einzelnen betrieblichen Fahrt — insbesondere die aufgesuchten Kundinnen und Kunden oder
Geschdaftspartnerinnen und Geschdaftspartner — und die Anzahl der gefahrenen Kilometer, aufge-
gliedert in betrieblich und privat gefahrene Kilometer, ersichtlich sein. Anhand der Aufteilung auf
betriebliche und private Fahrten wird bei Geltendmachung der tatsdchlichen Kosten ein Privatanteil
ausgewiesen. Wird kein Fahrtenbuch gefuhrt, kann der private Nutzungsanteil alternativ durch die
sogenannte 1-%-Pauschalmethode versteuert werden. Dies gilt, wenn das Kraftfahrzeug zu mehr
als 50 % betrieblich genutzt wird. Die Bemessungsgrundlage fir die private Nutzung betrégt -
abhdngig von der Antriebsart- entweder ein Prozent des auf volle € 100,00 abgerundeten vollen



Bruttolistenpreises oder ein Prozent des halftigen Bruttolistenpreises bzw. ein Prozent aus dem
Viertel des Bruttolistenpreises de Herstellers im Zeitpunkt der Erstzulassung ohne Abzug von Nach-
|Gdssen und zuzlglich der Kosten fir die Sonderausstattung. Die private Nutzungspauschale gilt pro
Monat, unabhéngig von dem Anteil der Privatnutzung bzw. den tatsdchlich privat gefahrenen Kilo-
metern.

Wie wird der private Nutzungsanteil berechnet?

Je nach Fahrzeugtyp errechnet sich der steuerpflichtige private Nutzungsanteil nach der Pauschal-
methode (,1-%-Methode") wie folgt:

FAHRZEUGE MIT VERBRENNUNGSMOTOREN

Die Bemessungsgrundlage fir die private Nutzung betragt 1 % des auf volle € 100,00 abgerunde-
ten Bruttolistenpreises des Herstellers im Zeitpunkt der Erstzulassung ohne Abzug von Nachldssen
und zuzlglich der Kosten fir die Sonderausstattung. Die private Nutzungspauschale gilt pro Monat,
unabhdngig von dem Anteil der Privatnutzung bzw. den tatsdchlich privat gefahrenen Kilometern.

Beispiel:

Bruttolistenpreis des Kfz inkl. Sonderausstattung: € 50.000,00
€ 50.000,00 x 1 % x 12 Monate =€ 6.000,00
Fur die private Nutzung des Kfz sind € 6.000,00 zu versteuern.

HYBRIDFAHRZEUGE

Nutzen Steuerpflichtige ein Hybridfahrzeug als Dienstwagen, missen lediglich 1 % aus der Hdlfte
(effektiv 0,5 %) des inlandischen Bruttolistenpreises als privater Nutzungsvorteil versteuert werden.
Voraussetzung ist eine Mindestreichweite von 80 km oder ein maximaler Kohlendioxidausstol3 von
50 g/km (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 Nr. 4 EStG)

Beispiel:

Bruttolistenpreis des Hybrid-Kfz inkl. Sonderausstattung: € 50.000,00
€ 50.000,00 x 0,5 % x 12 Monate = € 3.000,00
Fur die private Nutzung des Kfz sind € 3.000,00 zu versteuern

ELEKTROFAHRZEUGE

Nutzen Steuerpflichtige reine Elektrofahrzeuge ohne Kohlendioxidemission, missen ab 2020 ledig-
lich 1 % eines Viertels (effektiv 0,25 %) des inldndischen Bruttolistenpreises als privater Nutzungs-
vorteil versteuert werden. Voraussetzung ist, dass der Bruttolistenpreis € 70.000 nicht Ubersteigt (§
6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 3 und Satz 3 Nummer 3 EStG)

Beispiel:

Bruttolistenpreis des Elektro-Kfz inkl. Sonderausstattung: € 70.000,00
Y des Bruttolistenpreises betrégt: € 17.500,00

Fur die Privatfahrten versteuert der Arbeitnehmer 1 % aus € 17.500,00 =€ 175,50 pro Monat



Fur Fahrten zwischen Wohnung und Tdatigkeitsstdtte versteuert der Arbeitnehmer bei 25 km Entfer-
nung: 131,25 pro Monat

Insgesamt versteuert der Arbeitnehmer (175,00+131,25) = € 306,25 pro Monat

Ich will meinem Arbeitnehmer einen Firmen-Pkw zur Verfiigung
stellen. Wie stelle ich den Privatanteil fest?

Der zu versteuernde Privatanteil kann wahlweise anhand eines Fahrtenbuches (zum Fahrtenbuch
siehe oben) oder wahlweise mit der sogenannten Pauschalmethode (1-%-Methode) festgestellt
werden. Bei Anwendung der 1-%-Methode sind fir Fahrten zwischen Wohnung und der ersten
Tatigkeitsstatte bei Verwendung eines Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor 0,03 % vom Bruttolisten-
preis des Fahrzeugs je Entfernungskilometer pro Monat als steuerpflichtige Einklnfte anzusetzen.
Falls das Fahrzeug auch fur Familienheimfahrten genutzt wird, missen zusatzlich 0,002 % vom
Bruttolistenpreis des Fahrzeugs (je Entfernungskilometer fiir jede Fahrt vom Ort des eigenen
Hausstands und dem Ort der ersten Tdtigkeitsstatte) angesetzt werden.

Nutzung eines Hybridelektrofahrzeugs oder Elektrofahrzeugs als Firmenwagen

Bei Nutzung eines Hybridelektrofahrzeugs ist die mafRgebliche Bemessungsgrundlage fir die Nut-
zungspauschalen nur zur Halfte anzusetzen (hdlftiger Bruttolistenpreis § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 Nr. 2
EStG); bei Nutzung eines reinen Elektrofahrzeugs ist die mafRgebliche Bemessungsgrundlage nur zu
einem Viertel anzusetzen, sofern der Bruttolistenpreis nicht mehr als € 70.000 betragt (§ 6 Abs. 1
Nr. 4 Satz 2 Nr. 3 EStG). Es ergeben sich hieraus folgende Nutzungspauschalen vom Bruttolisten-

preis:
Fahrzeuge Prozentsatz (Bruttolistenpreis)
Hybridfahrzeug monatliche Pauschale 0,015 %
Elektrofahrzeug monatliche Pauschale 0,0075 %
Hybridfahrzeug tageweise Berechnung 0,001 %
Elektrofahrzeug tageweise Berechnung 0,0005 %

Hinweis: Die genannte Pauschale fiir Familienheimfahrten gilt nicht, wenn fir diese Fahrt ein Abzug
von Werbungskosten in Betracht kéme. (§ 8 Abs. 2 Satz 5 zweiter Halbsatz EStG)

Stand: 1. Januar 2025

Trotz sorgfdltiger Datenzusammenstellung kénnen wir keine Gewdhr fir die Vollstandigkeit und
Richtigkeit der dargestellten Informationen Gbernehmen. Bei weiteren Fragen stehen wir lhnen im
Rahmen unserer Berufsberechtigung jederzeit gerne fiir eine persénliche Beratung zur Verfligung.



MIT DIESEM QR-CODE GELANGEN SIE SCHNELL UND EINFACH AUF
DIESE SEITE

Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem Smartphone die
bfik links und schon gelangen Sie zum gewdinschten Bereich auf unserer

pe.




	FAQ - Kfz
	Wie kann die betriebliche Nutzung des Kraftfahrzeugs nachgewiesen werden?
	Angemessenheit eines Kraftfahrzeugs
	Soll ich bei meinem Auto, das ich in meinem Unternehmen benutze, die Pauschalen oder die tatsächlichen Kosten verrechnen?
	Zulässigkeit der 1-%-Methode
	Hinweise:


	Welche steuerlichen Einschränkungen muss ich beachten, wenn das Kfz im Betriebsvermögen ist?
	Welche steuerlichen Besonderheiten sind zu berücksichtigen, wenn das Kfz im Privatvermögen ist?
	Wie kann nachgewiesen werden, zu welchem Anteil das Kfz für betriebliche Fahrten einerseits und zu privaten Fahrten andererseits verwendet wird?
	Wie wird der private Nutzungsanteil berechnet?
	Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren
	Hybridfahrzeuge
	Elektrofahrzeuge

	Ich will meinem Arbeitnehmer einen Firmen-Pkw zur Verfügung stellen. Wie stelle ich den Privatanteil fest?


